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Betr.: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 2006/2004 über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der 
Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden (2008/0237 COD) 
– Ergebnis der zweiten Lesung des Rates 

 
 
Der Rat hat auf seiner Tagung vom 25. November 2010 nicht alle Abänderungen gebilligt, die das 

Europäische Parlament am Standpunkt des Rates in erster Lesung zu dem obengenannten Vorschlag 

für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Fahrgastrechte im 

Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 über die 

Zusammenarbeit zwischen den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen 

nationalen Behörden vorgenommen hatte. 

 

Gemäß Artikel 294 Absatz 8 Buchstabe b AEUV wird nunmehr der Vermittlungsausschuss 

einberufen. 
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